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Information zu der am 7. Februar 2012 in Kraft getretenen Änderung der 
Arbeitsrichtlinie Forstliches Vermehrungsgut (VB-0302) 

 

Mit Verordnung BGBl. II Nr. 27/2012 wurde die Forstliche Vermehrungsgutverordnung 2002 

geändert. Dadurch ergeben sich jedoch keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen der 

Arbeitsrichtlinie Forstliches Vermehrungsgut (VB-0302).  

Bei dieser Gelegenheit wurden auch Klarstellungen in Bezug auf die Darstellung der 

Beschränkungen im Zolltarif sowie die Codierungen in e-zoll aufgenommen (VB-0302 

Abschnitt 2.5.). 
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